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Teil A  Städtebauliche Begründung

A.1 Allgemeine Ziel der Planaufstellung, planerische Ausgangslage, 

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im östlichen Bereich der Ortslage Dinklar befinden sich Grundstücke, die teilweise bebaut sind und

über große Freibereiche verfügen. Für die unbebauten Bereiche wurde an die Gemeinde der Wunsch

herangetragen, diese zusätzlich mit weiteren Wohngebäuden bebauen zu können. Diesem Wunsch

hat die Gemeinde mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 04-08 "Bischof-Gerhard-Straße"

stattgegeben, weil es gegenwärtig seit dem vollständigen Ausbau des Baugebietes "Kleine Seite

Nord" (Bebauungsplan Nr. 04-07) in der Ortschaft Dinklar keine verfügbaren Bauplätze mehr gibt.

Nun zeigt sich erneut der Wunsch, auf anderen Grundstücken an der "Bischof-Gerhard-Straße" eben-

falls rückwärtige Flächen bebauen zu können.

Eine ergänzende Bebauung lässt sich an der "Bischof-Gerhard-Straße" nicht nach § 34 BauGB (Zu-

lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) realisieren. Nach § 34

BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise

und der Grundfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Die Eigenart der näheren Um-

gebung ist in dem zur Rede stehenden Bereich durch eine eingeschossige einreihige Wohnbebauung

gekennzeichnet. Wohngebäude, wie sie nun rückwärtig in 2. Reihe beabsichtigt sind, fehlen. 

Um die neuerdings beabsichtigten Vorhaben realisieren zu können, muss ein anderes Planungsin-

strumentarium eingesetzt werden. Es muss erneut ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die Ge-

meinde betrachtet diese Vorhaben entwicklungsbedingt und unterstützt sie. 

Das Erfordernis dieser erneuten Bebauungsplan-Aufstellung (Beb.Plan Nr. 04-09) und der Befürwor-

tung durch die Gemeinde ist dadurch gegeben, dass mit der zusätzlichen Bebauung ein Bereich

zum Ausbau gebracht wird, der sich in einer Innenlage befindet. Es ist eine allgemeine bauleitplane-

rische Zielsetzung, Flächen in örtlicher Innenlage bevorzugt in Anspruch zu nehmen, bevor Flächen

des Außenbereichs für eine Neubebauung herangezogen werden. Diese Zielsetzung macht sich die

Gemeinde zu eigen. 

Auch die Art und Weise, mit der zusätzlichen Bebauung eine Verdichtung zu erreichen, entspricht

der gesetzlichen Zielsetzung, bei einer Neubebauung mit Grund und Boden sparsam umzugehen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat sich nach einer Befragung der Anlieger nördlich der

"Bischof-Gerhard-Straße" und nordwestlich der Querstraße "Im Kamp" ergeben. Es haben nur 2

Grundstückseigentümer Interesse einer rückwärtigen Wohnbebauung. Anderen Grundeigentümern

fehlt entweder der Zugriff auf rückwärtige Flächen oder sie lehnen eine Aufnahme in den Bebau-

ungsplan ab. Dieses betrifft auch das unbebaute, zur Zeit ackerbaulich genutzte Flurstück 363/ 1.

Weil die Lagebedingungen benachbarter Grundstücke vergleichbar mit denen der einbezogenen Flur-

stücke sind, wird die Gemeinde, wenn sich wider Erwarten später doch eine Ausbauabsicht auf den

nicht einbezogenen Flächen stellen sollte, einen weiteren Bebauungsplan aufstellen.

Der Gesetzgeber hat mit der letzten Novellierung des Planungsrechts Anfang des Jahres 2007 für

Bebauungspläne der Innenentwicklung (Wiedernutzbarmachung von Brachen, Nachverdichtung oder
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anderen Maßnahmen) ein neues Planungsinstrument geschaffen, das Erleichterungen bei der Durch-

führung der Aufstellung bietet. Nach § 13 a BauGB können Bebauungspläne der Innenentwicklung

in einem beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Des weiteren darf unter bestimmten Um-

ständen von einer Umweltprüfung abgesehen werden, z.B. für Bebauungspläne, deren Festsetzun-

gen sich auf weniger als 20.000 qm Grundfläche beschränken. In diesen Fällen entfallen Erforder-

nisse eines Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Auch Abweichungen von den Darstel-

lungen des Flächennutzungsplans sind möglich, wenn sie die geordnete städtebauliche Entwicklung

gewährleisten.

Das Planungsvorhaben an der "Bischof-Gerhard-Straße" in Dinklar erfüllt die vorstehend aufgeführ-

ten Bedingungen, um einen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB aufzustellen. Es ist ein Vorhaben

der Innenentwicklung und dient der Nachverdichtung. Mit deutlich weniger als 20.000 qm ausge-

wiesener Grundfläche sind Bedingungen gegeben, die ein Erfordernis zum Ausgleich für Eingriffe in

Natur und Landschaft nicht begründen. Von einer Umweltprüfung kann demnach abgesehen wer-

den.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Bereich und seine Umgebung, in dem der

Bebauungsplan aufgestellt werden soll, als "Dorfgebiet" dargestellt. Das Planungsvorhaben hat zum

Ziel, die bestehende Wohnbebauung zu ergänzen. In einem "Dorfgebiet", das als wesentlichen Ge-

bietscharakter die Unterbringung von landwirtschaftlichen Betrieben zum Ziel hat und das Wohnen

nur als "sonstig" anführt, entspricht eine allein auf das Wohnen ausgerichtete Nutzung, wie sie hier

beabsichtigt ist, nicht dem im Flächennutzungsplan angelegten Nutzungsziel.

Der Bereich wird für die Wohnbaunutzung bestimmt. Der Flächennutzungsplan wird wie im § 13 a

BauGB ausgeführt entsprechend berichtigt. Dieses ist möglich, weil sich in diesem Bereich heute

landwirtschaftliche Ansätze nicht mehr finden lassen, die die Dorfgebietsnutzung weiterhin erforder-

lich machen. Der Bereich und die umliegenden Flächen sind nahezu vollständig wohnlich genutzt.

Eine Beeinträchtigung der gesetzlich geforderten geordneten städtebaulichen Entwicklung ist nicht

zu befürchten, weil durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft und damit verbundener Aufgabe

landwirtschaftlicher Betriebe in diesem Bereich die Nutzung fehlt, die den Gebietscharakter des

"Dorfgebietes" im wesentlichen begründet. Die geplanten Wohngebäude fügen sich unabhängig den

vorhandenen Darstellungen des Flächennutzungsplans in ein Gebiet ein, das durch Wohnnutzungen

geprägt ist. Konflikte, die sich für die beabsichtigten Wohnnutzungen durch andere stark emittieren-

de Nutzungen ergeben könnten, sind somit nicht zu erwarten.

A.2 Erläuterungen zu den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 04-09

A.2.1 Art und Maß der Nutzung

Entsprechend den vorstehend ausgeführten Absichten im Bebauungsplangebiet zusätzliche Wohnge-

bäude errichten zu können, wird das Plangebiet als "Allgemeines Wohngebiet" ausgewiesen. Von ei-

ner Ausweisung eines "Reinen Wohngebiets" wird Abstand genommen, weil diese Gebietsart hin-

sichtlich von Einflüssen im Vergleich zu einem "Allgemeinen Wohngebiet"  sehr empfindlich ist und

im ländlichen Raum, zu dem Dinklar angehört, Einflüsse durch landwirtschaftliche Betriebsweisen

nicht ausgeschlossen werden können. Auch ist das Nutzungsspektrum, das das "Reine Wohngebiet"

bietet, für dörfliche Lagen sehr eingeschränkt. In diesen Lagen ist die größere Nutzungsvielfalt der

Baunutzungsverordnung eines "Allgemeinen Wohngebietes" wünschenswert.
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Wegen der Randlage und im Hinblick auf die bereits bestehende Wohnnutzung ist die Eingeschossig-

keit zugelassen. Als weiteres Maß der baulichen Nutzung ist für die Grundflächenzahl der Höchst-

wert nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eingesetzt worden, um ausreichend Ausbauraum

zur Verfügung zu haben. Als Bauweise wird die offene Bauweise vorgegeben.

A.2.2 Randlicher Bepflanzungsstreifen

Am Nordrand des Geltungsbereichs, im Übergang zur freien Landschaft, ist auf der gesamten Länge

(ca. 30 m) die Anlage eines 4 m breiten Bepflanzungsstreifens dargestellt. Hier sind Laub-, Obstbäu-

me und Laubsträucher in dichter und gestaffelter Stellung anzupflanzen, um eine Einbindung von

neuen Gebäuden in das Ortsbild und einen Ortsrand bzw. Siedlungsabschluss herzustellen (Land-

schaftsbild). Die verwendbaren Gehölze entsprechen den ortstypischen bzw. für Ortsrandlagen in die-

sem Naturraum üblichen Arten. 

Eine Anlage von Garagen, Carports und Nebenanlagen ist auf dem Bepflanzungsstreifen nicht zuläs-

sig. Jedoch ist es erlaubt, Zäune oder Einfriedungen zu errichten.

A.3  Erschließung, Ver- und Entsorgung

Die in das Plangebiet einbezogenen Flächen sind über die "Bischof-Gerhard-Straße" öffentlich ange-

schlossen. Eine auf dem Grundstück weiterführende Erschließung ist privat zu leisten und über

Grundstücksteilungen und Miteigentümerschaft für die Zuwegung oder Wegebaulasten sicherzustel-

len. Auf den Grundstücken selbst ist der Versiegelungsgrad für die Pkw-Zufahrten und Stellplätze re-

lativ gering zu halten. Die Beläge dafür sind wasserdurchlässig herzustellen mit einem Abflussbei-

wert < 0,6 (entsprechend DIN 1986).

Anfallendes Abwasser und die Ableitung des Regenwassers kann in den Leitungsnetzen, die bereits

jetzt schon im Verlauf der "Bischof-Gerhard-Straße" die häuslichen Abwässer der vorhandenen Be-

bauung aufnehmen, abgeführt werden.

Die Versorgung neuer Wohngebäude mit Frischwasser ist durch die vorhandene Leitung im Bereich

der "Bischof-Gerhard-Straße" möglich. Aus diesem Netz und vorhandenen Hydranten ist bereits jetzt

schon die Löschwasserversorgung der vorhandenen Bebauung und damit auch der Bebauungsergän-

zung sichergestellt.

A.4 Bebauungsentwurf

Dem Bebauungsplan ist zur Illustration als Anlage 1 ein Bebauungsentwurf beigefügt. Der Entwurf

stellt hinsichtlich der Bebauungsformen, der Lage der Bebauung, der Bauflächenaufteilung und

Standorte zu pflanzender Bäume eine von mehreren Möglichkeiten dar, und ist unverbindlich.

A.5      Städtebauliche Werte

Der Geltungsbereich umfasst eine Größe von rd. 2.480 qm. Er ist ausnahmslos als "Allgemeines

Wohngebiet" ausgewiesen.
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Teil B Belange von Natur und Landschaft

B.1 Merkmale des Vorhabens

B.1.1 Größe des Vorhabens

Die Fläche, die bei diesem Änderungsvorhaben betrachtet wird, hat eine Größe von 2.480 qm. Es

handelt sich dabei um zwei Flurstücke 366 und 368/3 in der Flur 3, Ortschaft Dinklar, Gemarkung

Dinklar. Die Grundstücke sind jeweils straßenseitig zur Bischof-Gerhard-Straße mit einem freistehen-

den Einfamilienhaus und mit Garagen bebaut. Die rückwärtigen, größeren Gartenbereiche sind bis-

lang unbebaut. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt Dorfgebiet dar. 

B.1.2 Nutzung und Gestaltung von Natur und Umwelt

B.1.2.1 Wasser

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Wasser- oder Heilquellenschutzge-

biete sind im Bearbeitungsgebiet oder in der Umgebung nicht festgesetzt. Die Empfindlichkeit des

Grundwassers gegenüber Verschmutzung ist mittel.

B.1.2.2 Boden

Im Untersuchungsraum stehen Böden an, die seit langem intensiv als Haus-, Zier- und Nutzgarten

bearbeitet wurden, teilweise befinden sich kleinere Unterstände bzw. Terrassen- oder Sitzplätze in

den Gartenzonen. Die Leistungsfähigkeit der Böden ist stark eingeschränkt. Das Schutzgut Boden

wird durch hinzukommende bauliche Vorhaben (Versiegelung, Überbauung) beeinträchtigt. 

B.1.2.3 Arten und Biotope

Die Flächen im Geltungsbereich sind Haus-, Zier- oder Nutzgärten, sie entsprechen dem Biotoptyp

PHZ mit der niedrigen Wertstufe 1. Je nach Grundstück sind die Bereiche unterschiedlich ausge-

prägt:

- Flurstück 366: intensiv gepflegter Rasen mit Zier- und Gemüsebeeten, wenige Ziersträucher,

- Flurstück 368/3: intensiv gepflegter Rasen mit Zier- und Gemüsebeeten, jüngere Halbstamm-

Obstbäumen.

Im Westen und Osten grenzen weitere Zier- und Nutzgärten an den Geltungsbereich. Im Norden ver-

läuft ein Wirtschaftsweg, als festgefahrener Rasen ausgebildet, daran schließen ausgedehnte Inten-

sivackerflächen an. Im Süden begrenzt die asphaltierte "Bischof-Gerhard-Straße" den Planbereich.

B.1.2.4 Ortsbild

Der Geltungsbereich liegt am nordöstlichen Ortsrand von Dinklar. Die Bebauung an der Bischof-Ger-

hard-Straße mit den zum Ortsrand weisenden Gärten bildet hier den Siedlungsabschluss. Es grenzen

ausgedehnte und gehölzfreie Ackerflächen an. Der Ortsrand ist wenig landschaftsgerecht gestaltet,

eine Übergangszone mit einem Wechsel aus Bäumen und Sträuchern ist hier nicht vorhanden.
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B.2 Standort des Vorhabens

B.2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes

Die im Planbereich liegenden Flächen sind wohnbaulich genutzte Grundstücke. Im Westen und Os-

ten grenzen weitere wohnbaulich genutzte Grundstücke an. Im Süden begrenzt die Fahrbahn der in-

nerörtlichen Straße den Geltungsbereich. Im Norden reichen Ackerflächen mit Wirtschaftsweg bis

an den Planbereich. Die Flächen werden im rückwärtigen Bereich haus-, ziergartenmäßig genutzt.

B.2.2 Qualität der Schutzgüter

Die natürlichen Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Biotope, Klima sowie Ortsbild haben im Gel-

tungsbereich nur eine geringe Qualität und Wertigkeit. Der naturschützerische Wert der Flächen ist

gering.

B.2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter

Im Planbereich und in der unmittelbaren Umgebung in der Ortslage von Dinklar sind nicht vorhan-

den:

- Gebiete zugehörig zum europäischen Netz NATURA 2000

- FFH-Gebiete

- Biosphärenreservat, Naturpark

- Natur-, Landschaftsschutzgebiet, geschützte Landschaftsbestandteile

- geschützte Biotope gem. § 28a und b NNatG, Naturdenkmale

- Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete, Heilquellenschutzgebiete

- Sachgüter, Bodendenkmale

- Altlasten, Altablagerungen.

B.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen

B.3.1 Auswirkungen auf Gebiet und Bevölkerung

Durch die Ergänzung mit Wohnbebauung in rückwärtig gelegenen Gartenteilen in einem wohnbau-

lich geprägten Gebiet sind keine nachteiligen Auswirkungen bzgl. Abfall, Emissionen, Umweltver-

schmutzung oder Unfallrisiken zu erwarten. Die Beeinträchtigungen auf die natürlichen Schutzgüter

ist gering (bei Boden) bzw. nicht gegeben (alle anderen Schutzgüter).

B.4 Verwendete Unterlagen bei der Zusammenstellung der Angaben

Die benötigten Unterlagen konnten aus verschiedenen Planwerken ermittelt werden:

- Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Hildesheim 2001

- Landschaftsrahmenplan Landkreis Hildesheim 1993

- Interaktive Karten des Nds. Umweltministeriums, 2007

- Flächennutzungsplan Gemeinde Schellerten (Verf. Planungsbüro SRL Weber), 1983

- Nutzungs- und Strukturkartierung (Verf. Planungsbüro SRL Weber), 2008.

5

Gem. Schellerten, B-Plan Nr. 04-09 - OS Dinklar PLANUNGSBÜRO SRL WEBER



B.5 Zusammenfassung

In der Ortschaft Dinklar, an der Bischof-Gerhard-Straße, besteht die Absicht, am Ortsrand befindli-

che große Grundstücke in der zweiten Reihe wohnbaulich zu bebauen. Die Fläche liegt im Dorfge-

biet. Angrenzende Grundstücke werden wohnbaulich genutzt. 

Die bisherige Nutzung des Planbereichs als Haus-, Zier- oder Nutzgarten hat nur eine geringe Bedeu-

tung für alle Schutzgüter. Naturschutzbereiche mit europa-, landesweiter, regionaler oder lokaler Be-

deutung sowie andere Denkmalschutzflächen oder -objekte bestehen nicht.

Die Bebauung von Grundstücken mit weiteren Wohngebäuden hat keine Auswirkungen auf die Um-

gebung, es entstehen keine nachteiligen Beeinträchtigungen.
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C.1.0 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-

gung) i.V. mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB und § 13 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB

(Beteiligung der Behörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der Offenlegung durch öffentliche Auslegung nach § 3 (2)

BauGB i.V. mit § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-

fentlicher Belange nach § 13 Abs. 2 Ziff. 3  BauGB abgegeben worden sind, hat der Rat der Gemein-

de in seiner Sitzung am 23.06.2008 beraten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt eine Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige

Abwägung dazu, wie sie der Rat der Gemeinde beschlossen hat.
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Teil D    Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1  zur Begründung:

BEBAUUNGSENTWURF     ZUM 
BEBAUUNGSPLAN   NR. 04-09
"BISCHOF-GERHARD-STRASSE II" 
ORTSCHAFT DINKLAR

VORGESCHLAGENE

BEBAUUNG

GARAGEN

ORTSRANDGESTAL-

TUNG MIT BÄUMEN

UND STRÄUCHERN

AUF DEN GRUND-

STÜCKEN

ZUFAHRT
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.04.2008 die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 04-09  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am

25.04.2008 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 04-09 wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber

Spinozastraße 1

30625 Hannover

Offenlegung

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.04.2008 dem Entwurf des Bebauungsplans

Nr. 04-09  einschließlich der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs.

2 BauGB zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne von § 13 Abs. 2 Ziff. 2 beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 25.04.2008 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 04-09  einschließlich der Begründung haben vom 09.05.2008

bis einschließlich 09.06.2008 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben der Gemeinde vom

05.05.2008 im Sinne von § 13 Abs. 2 Ziff.3 BauGB

 beteiligt.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 den Bebauungsplan Nr. 04-09, nach

Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB  sowie

die Begründung beschlossen.
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Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 04-09 wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am

02.07.2008 im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 28 bekannt gemacht. 

Der Bebauungsplan Nr. 04-09 ist damit am 02.07.2008 rechtsverbindlich geworden.

Schellerten, den 03.07.2008

Siegel

gez. Axel Witte

Bürgermeister
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